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Sehr geehrter HerrJ

in vorbezeichnetem Verfahren weise ich darauf hin, dass nach derzeitiger Lage der Dinge

alles dafür spricht, dass die jeweils erhobenen Klagen nicht zum Erfolg führen werden.

Ungeachtet dessen, ob die Klagen überhaupt zulässig sind -hier stellt sich die Frage,

inwievyeit die Kläger eine_Verletzung eigener subjektiver techJe gelten9 machgf Sgnlgn-,
dürfte den Anforderungen des $ 41 Abs. 5 GemO jedenfalls durch die zuletzt veröffentlichte

"Klarstellung zur Widmung der Garten- und Kindergartenstraße" (Ausgabe 27n$Ag)

Rechnung getragen sein. Die Einwohner wurden hierdurch in geeigneter Form darüber

unterrichtet, auf welcher Grundlage der Rat den fraglichenBeschluss gefasst hat.

Die gesetzliche Unterrichtungspflicht bezieht sich auf die Ergebnisse der Ratssitzungen. Um

Entscheidungszusammenhänge deutlich werden zu lassen, sollte von einer Darstellung des

Wortlauts der Sitzungsniederschrift abgesehen werden. Eine "pressemäßige Aufarbeitung"

ist zu bevorzugen (Höhlein in Kommunalverfassungsrecht Rheinland-Pfalz -Kommentar- Rz.

5.2 zu $ 41 GemO). Das ist vorliegend jedenfalls durch die Klarstellung geschehen, wobei

nicht verkannt wird, dass hier nicht der Wortlaut einer Niederschrift sondern eines

Beschlusses in Rede steht. In der Sache macht das jedoch hier keinen Unterschied, weil die
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